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Geburtsmeldung/Karenz
1. Meldefrist für die Mutter: bis Ende des Beschäftigungsverbotes
1. Meldefrist für den Vater: bis 8 Wochen nach der Geburt

	Antragstellerin/Antragsteller

	Familienname:
	
	[bookmark: Text1]     
	Personalzahl
	
	     

	Vorname:
	
	     
	Akadem. Grad
/Amtstitel
	
	     

	Anschrift:
	
	     
	Telefon:
	
	     

	SVNR:
(NNNN.TTMMJJ)
	
	    .     
	Stammschule:
	
	     



	Kind

	Familienname
	
	     
	Vorname
	
	     

	Geboren am
	
	     
	Kinderbetreuungsgeld nehme ich
in Anspruch bis zum (Datum)
	
	     



	Ansuchen

	Ich beantrage:
(Bitte zutreffende Variante ankreuzen)

	☐	Karenz 
(wird die Karenz nicht bis zur Vollendung des 22. Lebensmonates des Kindes in Anspruch genommen, so kann bis spätestens drei Monate vor dem Ende der Karenz erklärt werden, dass und bis wann die Karenz verlängert wird)

	
	☐	bis zur Vollendung des 22. Lebensmonates des Kindes

	
	☐	bis zur Vollendung des 24. Lebensmonates des Kindes bei Alleinerzieher/innen (schriftliche Bestätigung)

	
	
	(wenn kein anderer Elternteil vorhanden ist oder der andere Elternteil nicht im gemeinsamen Haushalt lebt)

	
	☐	bis:
(Datum)
		     




	
	
	
		(Dauer der Karenz: Mindestens zwei Monate!)

		(wird die Karenz maximal bis zum Ablauf des 19. Lebensmonates (21. Lebensmonat bei Alleinerzieher/innen) des Kindes in Anspruch genommen, so können drei Monate Karenz aufgeschoben werden. Diese aufgeschobene Karenz kann bis zum Ablauf des 7. Lebensjahres des Kindes bzw. spätestens aus Anlass des Schuleintrittes des Kindes verbraucht werden. Lehrer/innen dürfen die aufgeschobene Karenz nicht in den letzten 4 Monaten des Schuljahres verbrauchen!)



	☐ 	Drei Monate aufgeschobene Karenz (nur bei unbefristeten Dienstverträgen möglich)
	(Die tatsächliche Inanspruchnahme ist drei Monate vor Beginn der aufgeschobenen Karenz bekanntzugeben und darf nicht in den letzten vier Monaten des Schuljahres in Anspruch genommen werden > Meldefrist: bis zum Ende des Beschäftigungsverbotes)

		Voraussichtlich

	
	von
	     
	bis
	     



	☐	Karenz geteilt zwischen beiden Eltern:
	Zweite Meldefrist: Drei Monate vor dem Ende der Karenz des anderen Elternteiles (die Karenz ist maximal bis zur Vollendung des 24. Lebensmonates des Kindes möglich. Davon muss die Karenz für jeden Elternteil jeweils mindestens zwei Monate betragen, es sind zwei Wechsel möglich. Beim erstmaligen Wechsel können beide Eltern ein Monat gleichzeitig Karenz in Anspruch nehmen, dadurch verkürzt sich die Gesamtdauer um einen Monat)
	
	
	Zeitraum:
	In Anspruch genommen von:
	

	1. Teil der Karenz
	von
	     
	bis
	     
		☐ Mutter
	☐ Vater
	

	2. Teil der Karenz
	von
	     
	bis
	     
		☐ Mutter
	☐ Vater
	

	3. Teil der Karenz
	von
	     
	bis
	     
		☐ Mutter
	☐ Vater
	


Es besteht die Möglichkeit, dass ein Elternteil drei Monate Karenz aufschiebt und diese bis zum Ablauf des 7. Lebensjahres des Kindes bzw. spätestens aus Anlass des Schuleintrittes des Kindes verbraucht. Die Karenz endet dann spätestens mit Ablauf des 19. Lebensmonates bzw. 21. Lebensmonates des Kindes bei Alleinerzieher/innen und bei Teilung der Karenz. Nehmen beide Elternteile die aufgeschobene Karenz in Anspruch, endet die Karenz spätestens mit Ablauf des 18. Lebensmonates des Kindes. Lehrerpersonen dürfen die aufgeschobene Karenz nicht in den letzten 4 Monaten des Schuljahres verbrauchen!


	
	☐	Ich wünsche drei Monate aufgeschobene Karenz (nur bei unbefristeten Dienstverträgen möglich)
Meldefrist: bis zum Ende des Beschäftigungsverbotes
(Die tatsächliche Inanspruchnahme ist drei Monate vor Beginn der aufgeschobenen Karenz bekannt zu geben)
	

	
	
	Zeitraum voraussichtlich
	

	
	
		von
	     
	bis
	     



	

	
	
	
	

	
	☐	Mein Partner hat ebenfalls drei Monate aufgeschobene Karenz vereinbart 
	

	
	
	Zeitraum voraussichtlich
	

	
	
		von
	     
	bis
	     



	

	
	




	___________________________________
Ort, Datum

	___________________________________
Unterschrift der Antragstellerin/
des Antragstellers



	Beilagen:
	☐	gerichtlich oder notariell beglaubigte Kopie der Geburtsurkunde des(r) Kindes(r)

	
	☐	bei Frühgeburt / Kaiserschnittentbindung: ärztliche Bestätigung

	
	☐	bei Teilung der Karenz oder der Teilzeitbeschäftigung: Bestätigung des Dienstgebers des anderen Elternteiles

	
	☐	Formblatt Kinderzuschuss

	
	☐ ☐
	Dauer und die Höhe des geleisteten Wochengeldes bzw. des Sonderwochengeldes
Bestätigung von Alleinerzieher/innen, dass kein anderer Elternteil vorhanden ist oder dass der andere Elternteil nicht im gemeinsamen Haushalt lebt




In Angelegenheiten des Kinderbetreuungsgeldes sowie des Zuschusses zu dieser Leistung wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen Krankenversicherungsträger (Versicherungsanstalt Öffentlich Bediensteter, Eisenbahn und Bergbau bzw. Österreichische Gesundheitskasse).
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